
Checkliste 

für staubarme Arbeitsbereiche
in Tischlereien, bei Möbelher-
stellern und Holzverarbeitern

Holz nachhaltig, sauber und
kostengünstig bearbeiten Weitere Informationen

Holz ist ein wertvoller natürlicher Rohstoff mit vielen guten
Eigenschaften. Vom Tischler und Schreiner fachgerecht
gestaltet und sauber verarbeitet, erfreuen sich Produkte
aus Holz großer Beliebtheit.

Sie als Betriebsleiter oder Verantwortlicher in einem
Betrieb können mit diesem Faltblatt schnell feststellen, 
ob Ihre Geräteausstattung die gesetzlichen Anforderungen
für eine vereinfachte Arbeitsplatzbewertung erfüllt. 

Nehmen Sie sich etwas Zeit, gehen Sie die Fragen Punkt
für Punkt durch – am Ende wissen Sie, ob Sie das Thema
Holzstaub in Ihrem Betrieb abhaken können.

Bei positiven Ergebnissen dürfen Sie guten Gewissens auf
die ansonsten gesetzlich vorgeschriebenen kostspieligen
Arbeitsplatzmessungen verzichten.

Diese Checkliste wendet sich an

� das Tischlerhandwerk und Betriebe mit gleichartiger
Tätigkeit (z.B. Baumärkte, Behindertenwerkstätten) 

� und die industrielle Herstellung von Korpusmöbeln
und Holzwaren.

TRGS 420 Ermitteln und Beurteilen der Gefährdungen
durch Gefahrstoffe am Arbeitsplatz: Verfahrens- und 
stoffspezifische Kriterien (VSK) für die betriebliche Arbeits-
bereichsüberwachung
http://www.baua.de/prax/ags/trgs420.htm

TRGS 553 Holzstaub
http://www.baua.de/prax/ags/trgs553.htm

BGI 739 Holzstaub – Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz beim Erfassen, Absaugen und Lagern
http://www.holz-bg.de/pages/service/download.htm

Ansprechpartner

Arbeitskreis der Ländermessstellen für chemischen
Arbeitsschutz (ALMA)
Dr. Bernd Wüstefeld, Telefon 040.42845-7445
bernd.wuestefeld@bug.hamburg.de

Holz-Berufsgenossenschaft
Dipl.-Chem. Michael Seumel, Telefon 089.82003-206
praev-m@holz-bg.de

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Dr. Ralph Hebisch, Telefon 0231.9071-346
hebisch.ralph@baua.bund.de

Bundesverband Holz und Kunststoff
Dipl.-Ing. Ralf Spiekers, Telefon 030.308823-20
spiekers@tischler.org

Sie finden dieses Faltblatt auch im Internet unter 
http://www.baua.de/prax/ags/ags.htm

Bundesanstalt 

für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Länderausschuss für Arbeitsschutz und
Sicherheitstechnik  / Arbeitskreis der Länder-
messstellen für chemischen Arbeitsschutz

LASI
ALMA

http://www.baua.de/prax/ags/trgs420.htm
http://www.baua.de/prax/ags/trgs553.htm
http://www.baua.de/prax/ags/index.htm
http://www.holz-bg.de/pages/service/download.htm


Auswertung
Prüfen Sie, ob die folgenden Bedingungen 
in Ihrem Betrieb erfüllt sind.

� Alle spanabhebenden Bearbeitungs-
maschinen sind an eine wirksame Ab-

saugung angeschlossen. 
(Ausgenommen sind u.a. bestimmte Maschi-
nen im Handwerk und solche, die nur kurz-
zeitig oder im Freien eingesetzt werden.)

7 Punkte*
In puncto Holzstaub ist Ihr Betrieb vorbildlich.
Ihre Maschinen und Anlagen erfüllen die rele-
vanten Kriterien. Weiter so!
Dokumentieren Sie, dass staubrelevante Funk-
tionskontrollen regelmäßig erledigt werden.

Auf Arbeitsplatzmessungen können Sie
verzichten, wenn Sie zusätzlich sicherstellen können,
dass Ihre Mitarbeiter

bei Reinigungsarbeiten aufsaugen – nicht
kehren oder abblasen –

und verschmutzte Arbeitskleidung absaugen.

Jede mit ja beantwortete Frage zählt einen Punkt:

5 bis 6 Punkte
Sie sind auf einem guten Weg. Aber es gibt noch
einiges zu tun. Daran sollten Sie in der nächsten
Zeit arbeiten.

0 bis 4 Punkte
In Ihrem Betrieb liegen starke Defizite zum Thema
›Holzstaub‹ vor. Vielleicht können Ihnen externe
Personen helfen, die Probleme in den Griff zu
bekommen. Die Liste Ihrer Ansprechpartner finden
Sie auf der Rückseite dieser Checkliste.

To-Do-List:

� Die mittlere Mindestluftgeschwindigkeit 
in den Absaugstutzen beträgt 18–22 m/s.

� Neumaschinen sind holzstaubgeprüft. 
Sie tragen ein Prüfzeichen und werden

bestimmungsgemäß betrieben und abgesaugt.

� Altmaschinen sind bei der Holzstaub-
erfassung nach BGI 739 optimiert.

� Handgeführte Elektrowerkzeuge werden
immer abgesaugt und der Staub wirksam

abgeschieden. 
(Ausgenommen sind Handbohrmaschinen.)

� Anlagen zur Luftrückführung sind holz-
staubgeprüft. Sie tragen ein Prüfzeichen

und werden bestimmungsgemäß betrieben.

� Es werden ausschließlich holzstaub-
geprüfte Entstauber verwendet.

ja nein

Checkliste für Betriebe, die Massivholz 
und Holzwerkstoffe bearbeiten

*


